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Inhaltsübersicht

2.
Verordnung des Innenministeriums über
die Haushaltswirtschaft der Gemeinden
(Gemeindehaushaltsverordnung – GemHVO)

vom 11. Dezember 2009 (GBl. S. 770), zuletzt geändert durch Ver-
ordnung vom 29. April 2016 (GBl. S. 332)

Auf Grund von § 99 und § 144 Satz 1 Nr. 14, 16, 18 bis 26 der Ge-
meindeordnung (GemO) in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl.
S. 582), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 4. Mai
2009 (GBl. S. 185), wird, zu § 144 Satz 1 Nr. 14 im Benehmen mit
dem Finanzministerium, verordnet:
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Erster Abschnitt
Haushaltsplan, Finanzplanung

§ 1 Bestandteile des Haushaltsplans, Gesamthaushalt, Anlagen

(1) Der Haushaltsplan besteht aus
1. dem Gesamthaushalt,
2. den Teilhaushalten und
3. dem Stellenplan.

(2) Der Gesamthaushalt besteht aus
1. dem Ergebnishaushalt (§ 2),
2. dem Finanzhaushalt (§ 3) und
3. je einer Übersicht (Haushaltsquerschnitt) über die Erträge und

Aufwendungen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts (§ 4
Abs. 3) mindestens nach den nach § 145 Satz 1 Nummer 2 GemO
verbindlich vorgegebenen Produktbereichen, Produktgruppen
und Produkten (Produktrahmen) sowie der Einzahlungen und
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Verpflichtungser-
mächtigungen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts (§ 4 Abs. 4
und § 11).

(3) Dem Haushaltsplan sind beizufügen
1. der Vorbericht,
2. der Finanzplan mit dem ihm zugrunde liegenden Investitionspro-

gramm; ergeben sich bei der Aufstellung des Haushaltsplans we-
sentliche Änderungen für die folgenden Jahre, so ist ein entspre-
chender Nachtrag beizufügen,

3. eine Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liqui-
dität,

4. eine Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den
einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlun-
gen; werden Auszahlungen in den Jahren fällig, auf die sich der
Finanzplan noch nicht erstreckt, ist die voraussichtliche Deckung
des Finanzierungsmittelbedarfs dieser Jahre besonders darzustel-
len,

5. eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen,
Rückstellungen und Schulden zu Beginn des Haushaltsjahres,
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6. der letzte Gesamtabschluss (§ 95a GemO),
7. die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sonder-

vermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden, sowie die
entsprechenden Unterlagen der Sonderrechnungen nach § 59,

8. die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Unter-
nehmen und Einrichtungen, an denen die Gemeinde mit mehr als
50 Prozent beteiligt ist, oder eine kurz gefasste Übersicht über die
Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unter-
nehmen und Einrichtungen und

9. eine Übersicht über die Budgets nach § 4 Abs. 5.

§ 2 Ergebnishaushalt

(1) Der Ergebnishaushalt enthält
die ordentlichen Erträge

1. Steuern und ähnliche Abgaben,
2. Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen,
3. aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge,
4. sonstige Transfererträge,
5. Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen,
6. sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte,
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen,
8. Zinsen und ähnliche Erträge,
9. aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen und

10. sonstige ordentliche Erträge;
11. die Summe der ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1

bis 10);

die ordentlichen Aufwendungen
12. Personalaufwendungen,
13. Versorgungsaufwendungen,
14. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen,
15. Abschreibungen,
16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen,
17. Transferaufwendungen und
18. sonstige ordentliche Aufwendungen;
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19. die Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe aus Num-
mern 12 bis 18);

20. das veranschlagte ordentliche Ergebnis (Saldo aus Nummern 11
und 19; § 79 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a GemO);

die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen
21. außerordentliche Erträge;
22. außerordentliche Aufwendungen;
23. das veranschlagte Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und

22; § 79 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe b GemO);

das Gesamtergebnis
24. das veranschlagte Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbe-

trag (Summe aus Nummern 20 und 23; § 79 Absatz 2 Satz 1 Num-
mer 1 Buchstabe c GemO);

außerdem nachrichtlich die Behandlung von Überschüssen und
Fehlbeträgen
25. die Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren,
26. die Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen

Ergebnisses nach § 49 Absatz 3 Satz 2,
27. die Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des

Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts vom 4. Mai
2009 (GBl. S. 185, 194), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes
vom 17. Dezember 2015 (GBl. 2016 S. 1, 2) geändert worden ist,
in der jeweils geltenden Fassung,

28. die Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentli-
chen Ergebnisses nach § 24 Absatz 1 Satz 1,

29. die Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses
(Nummer 23) nach § 24 Absatz 2,

30. die Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergeb-
nisses nach § 49 Absatz 3 Satz 2,

31. die Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonder-
ergebnisses nach § 25 Absatz 4 Satz 1,

32. die Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonder-
ergebnisses nach § 24 Absatz 2,

33. den Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender
Haushaltsjahre nach § 24 Absatz 3 Satz 1,
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34. die Minderung des Basiskapitals nach § 25 Absatz 3,
35. die Minderung des Basiskapitals nach § 25 Absatz 4 Satz 2.

(2) Unter den Posten „außerordentliche Erträge“ und „außerordent-
liche Aufwendungen“ sind die außerhalb der gewöhnlichen Ver-
waltungstätigkeit anfallenden Erträge und Aufwendungen, insbe-
sondere Gewinne und Verluste aus Vermögensveräußerung, auszu-
weisen, soweit sie nicht von untergeordneter Bedeutung sind. Von
untergeordneter Bedeutung sind Gewinne und Verluste aus der Ver-
äußerung von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen
des Sachvermögens, die nach § 38 Abs. 4 nicht erfasst werden.

§ 3 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt enthält
aus laufender Verwaltungstätigkeit

1. Steuern und ähnliche Abgaben,
2. Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen,
3. sonstige Transfereinzahlungen,
4. Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen,
5. sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte,
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen,
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen und
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen;
9. die Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig-

keit (Summe aus Nummern 1 bis 8 ohne außerordentliche zah-
lungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung);

10. Personalauszahlungen,
11. Versorgungsauszahlungen,
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen,
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen,
14. Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) und
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen;
16. die Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig-

keit (Summe aus Nummern 10 bis 15);
17. den Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf des

Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16; § 79 Absatz 2
Satz 1 Nummer 2 Buchstabe a GemO);
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aus Investitionstätigkeit
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen,
19. Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgel-

ten für Investitionstätigkeit,
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen,
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen und
22. Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit;
23. die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe

aus Nummern 18 bis 22);
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu-

den,
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen,
26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen,
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen,
28. Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen und
29. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensge-

genständen;
30. die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe

aus Nummern 24 bis 29);
31. den veranschlagten Finanzierungsmittelüberschuss oder Finan-

zierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Num-
mern 23 und 30; Saldo aus Investitionstätigkeit nach § 79 Ab-
satz 2 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe b GemO);

32. den veranschlagten Finanzierungsmittelüberschuss oder Finan-
zierungsmittelbedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31; Saldo
nach § 79 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe c GemO);

aus Finanzierungstätigkeit
33. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaft-

lich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen,
34. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich

vergleichbaren Vorgängen für Investitionen;
35. den veranschlagten Finanzierungsmittelüberschuss oder Finan-

zierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus
Nummern 33 und 34; Saldo aus Finanzierungstätigkeit nach §79
Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe d GemO);
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36. die veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands
zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35;
Saldo des Finanzhaushalts nach § 79 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2
Buchstabe e GemO);

außerdem nachrichtlich
37. den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum

Jahresbeginn,
38. den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahres-

beginn.

§ 4 Teilhaushalte, Budgets

(1) Der Gesamthaushalt ist in Teilhaushalte zu gliedern. Die Teil-
haushalte sind produktorientiert zu bilden. Sie können nach den
vorgegebenen Produktbereichen oder nach der örtlichen Organisa-
tion gebildet werden. Mehrere Produktbereiche können zu einem
Teilhaushalt zusammengefasst werden. Werden Teilhaushalte nach
der örtlichen Organisation gebildet, können Produktbereiche nach
vorgegebenen Produktgruppen oder Produkten oder nach Leistun-
gen auf mehrere Teilhaushalte aufgeteilt werden. Dabei können die
zentralen Produktbereiche „Innere Verwaltung“ und „Allgemeine
Finanzwirtschaft“ jeweils ganz oder teilweise in einem Teilhaushalt
oder in mehreren Teilhaushalten ausgewiesen werden. Die Teil-
haushalte sind in einen Ergebnishaushalt und in einen Finanzhaus-
halt zu gliedern.
(2) Jeder Teilhaushalt bildet mindestens eine Bewirtschaftungsein-
heit (Budget). Die Budgets sind jeweils einem Verantwortungsbe-
reich zuzuordnen. In den Teilhaushalten sind mindestens die nach
§ 145 Satz 1 Nummer 2 GemO verbindlich vorgegebenen Produkt-
bereiche, Produktgruppen und Produkte (Produktrahmen) darzu-
stellen, zusätzlich sollen Schlüsselpositionen, die Leistungsziele
und die Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung dargestellt
werden.
(3) Der Teilergebnishaushalt enthält
1. die anteiligen ordentlichen Erträge nach § 2 Absatz 1 Nummern 1

bis 10, soweit diese nicht zentral veranschlagt werden,
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2. die anteiligen ordentlichen Aufwendungen nach § 2 Absatz 1
Nummern 12 bis 18, soweit diese nicht zentral veranschlagt wer-
den,

3. Erträge aus internen Leistungen und
4. Aufwendungen für interne Leistungen.

Der Teilergebnishaushalt kann auch kalkulatorische Kosten enthal-
ten. Bei den kalkulatorischen Kosten können im Teilergebnishaus-
halt an Stelle der anteiligen Fremdzinsen nach §2 Absatz1 Nummer
16 auch kalkulatorische Zinsen veranschlagt werden. Für jedes
Haushaltsjahr sind anteilig
1. die Summe der ordentlichen Erträge und Aufwendungen,
2. der Saldo aus der Summe der ordentlichen Erträge und der

Summe der ordentlichen Aufwendungen als veranschlagtes or-
dentliches Ergebnis,

3. der Saldo aus Nummern 3 und 4 des Satzes 1 und der kalkulato-
rischen Kosten als veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis und

4. die Summe aus Nummern 2 und 3 als veranschlagter Nettores-
sourcenbedarf oder Nettoressourcenüberschuss

auszuweisen.

(4) Der Teilfinanzhaushalt enthält aus laufender Verwaltungstätig-
keit anteilig
1. den Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf nach

§ 3 Nummer 17

und für die Investitionstätigkeit anteilig
2. die Einzahlungen nach § 3 Nummern 18 bis 22 und
3. die Auszahlungen nach § 3 Nummern 24 bis 29.

Für jedes Haushaltsjahr ist der Saldo aus dem anteiligen Zahlungs-
mittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf nach Satz 1 Nr. 1 und
aus den anteiligen Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
als anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss oder
Finanzierungsmittelbedarf auszuweisen. Abweichend von den Sät-
zen 1 und 2 kann der Teilfinanzhaushalt auf die Darstellung der In-
vestitionstätigkeit beschränkt werden (Satz 1 Nr. 2 und 3). Die Inves-
titionen oberhalb örtlich festzulegender Wertgrenzen sind einzeln
unter Angabe der Investitionssumme des Planjahres, der bereit ge-
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